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Präambel

BFHI hat ein System zur Zertifizierung von Geburts- und Kinderkliniken sowie Geburtshäusern entwickelt. Ziel und Zweck des Zertifizierungssystems ist es, in diesen Einrichtungen eine hohe Betreuungsqualität nach internationalen Standards von WHO und UNICEF zu garantieren und damit die Bindung zwischen Eltern und Kind, die Entwicklung der Kinder sowie das Stillen zu fördern.

Die „Zehn Schritte zum erfolgreichen Stillen“ stellen Mindestanforderungen für die Betreuung von Müttern mit reifen, gesunden Neugeborenen in der Geburtsklinik dar. Sie orientieren sich an der gemeinsamen WHO/UNICEF-Erklärung von 1989 über die Rolle des Gesundheitspersonals bei der Stillförderung. Ihre Wirksamkeit ist seit Beginn der Initiative immer wieder durch wissenschaftliche Studien belegt und bestärkt worden, ihr Wortlaut ist an die aktuellen Erkenntnisse angeglichen worden.

Still- und Bindungsförderung ist als ein Prozess zu verstehen. Die „Zehn Schritte“ sind aufeinander abgestimmt. Sie ergänzen sich gegenseitig und ermöglichen nur in ihrer Gesamtheit eine effektive Stillförderung. Die Umsetzung der „Zehn Schritte“ erfordert Veränderungen von Krankenhausroutinen, ist aber nicht an bestimmte bauliche Voraussetzungen gebunden. „Babyfreundliche Krankenhäuser“ erfüllen nicht nur die folgenden zehn Anforderungen, sondern halten auch den „Internationalen Kodex zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten“ sowie die sich darauf beziehenden WHA-Folgeresolutionen ein (weitere Informationen: www.babyfreundlich.org).

Die in diesem Katalog formulierten Anforderungen stellen die Grundlage zur Auditierung und letztendlich, nach erfolgreicher Umsetzung und positivem Auditverlauf, die Voraussetzung zur Zertifizierung dar.

Das Zertifizierungsaudit wird durch ein Gutachterinnenteam, bestehend aus zwei aus dem Kreise der Initiative stammenden und qualifizierten Expertinnen, durchgeführt. Das Audit beinhaltet die Beobachtungen der Ausführung von Tätigkeiten, die Besichtigung der Arbeitsumgebung und die Einschätzung der Arbeitsbedingungen. Des Weiteren werden Interviews mit den MitarbeiterInnen aller beteiligten Berufsgruppen, mit Schwangeren und Müttern nach standardisierten Interview-Fragebogen durchgeführt.

Der Durchdringungs- und Erfüllungsgrad wird prozentual erfasst und stellt als Anforderung eine 100%-ige Vollständigkeit in der Beschreibung und Umsetzung des Kodexes und der notwendigen Unterlagen (z.B. Stillrichtlinien, Elterninformation, Curricula). Als Mindestanforderung steht eine 80%-ige Erfüllung bei der Beobachtung der Abläufe und eine ebenfalls 80%-ig richtige und vollständige Beantwortung bei den Befragungen der Schwangeren, Mütter und MitarbeiterInnen.

Zur Beurteilung der Abläufe im Kreißsaal und im OP ist unter Einverständnis der Mutter die Anwesenheit einer Gutachterin bei einer Geburt ebenfalls Bestandteil des Audits. Dadurch und durch die Interviews können zeitliche Verschiebungen des Auditplanes auftreten. Am Ende des Audits wird eine Entscheidung zur Empfehlung der Zertifizierung getroffen und der Leitung und den MitarbeiterInnen bekanntgegeben. Im Anschluss an das Audit wird durch die Gutachterinnen ein Bericht erstellt. Der freigegebene Bericht dient zur Vorlage für den Zertifizierungsausschuss, der letztendlich auch über die Zertifizierung entscheidet.

Allgemeine Angaben zum Krankenhaus:

	Name des Krankenhauses
	

	Träger
	

	Adresse
	

	Ansprechpartner
	

	
	

	
	

	
	Name
	Telefon
	E-Mail

	Verwaltungsleitung
	
	
	

	Ärztliche Leitung
	
	
	

	Pflegedienstleitung
	
	
	

	Leitung geburtshilfliche Abteilung
	
	
	

	Leitung Mutter-Kind-Station
	
	
	

	Stillbeauftragte
	
	
	


Art des Krankenhauses:

	
	Universitätsklinik
	
	städtisch
	
	kirchlich
	
	privat

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lehrkrankenhaus
	
	
	
	anderes
	
	


Gesamtbettenkapazität

· im Kreißsaal: _________

· auf der Wochenstation: ___________

· im Säuglingszimmer für gesunde Neugeborene (falls vorhanden): ____________

· auf der Säuglings-Intensivstation: ______________

auf anderen Stationen für Mütter und Kinder: _____________________ 

Erstellung /Aktualisierung

Der elektronisch erstellte Erhebungsbogen dient als Grundlage für die Zertifizierung des Babyfreundlichen Krankenhauses. Die hier gemachten Angaben wurden hinsichtlich Korrektheit und Vollständigkeit überprüft. 

	Die Daten beziehen sich auf das Kalenderjahr 
	
	


	Erstellungs-/Aktualisierungsdatum des Erhebungsbogens
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Stillstatistik der letzten sechs Monate – Daten zur Ernährung von Neugeborenen
Anstelle dieses Jahresblatts kann die ausgefüllte Stillstatistik-Datei für Geburtskliniken vorgelegt werden: 
siehe www.babyfreundlich.org – Profi-Info – Stillstatistik
	Stillstatistik für (Name der Einrichtung):



	

	Jahr der Erfassung:


	Geburten im Vorjahr:
	davon Kaiserschnitte
	entspricht (in %):

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	gemeinsam entlassene Mutter-Kind-Paar
	ausschließ-lich gestillt oder BFHI-Kriterien konform zugefüttert*
	ausschließ-lich gestillt
	MM alternativ zugefüttert
	Nahrung MIT med. Indikation alternativ zugefüttert
	Tee, Wasser, Glukose OHNE med. Indikation zugefüttert
	Säuglingsnahrung OHNE med. Indikation zugefüttert
	mit Flasche zugefüttert
	stillend/ 

MM gebend entlassen
	primär 

abgestillt
	sekundär abgestillt

	
	Zahl
	100%
	Zahl
	100%
	
	100 %
	
	100 %
	
	100 %
	
	100 %
	
	100 %
	
	100 %
	
	100 %
	
	100 %
	
	100 %

	Jan.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Feb.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	März
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	April
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Juni
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Juli
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aug.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sept.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Okt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dez.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gesamt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*zu den ab der Geburt ausschließlich gestillten Kindern werden die Kinder dazu addiert, die nicht direkt an der Brust trinken und Mutter-/Frauenmilch mit Zufüttermethoden für gestillte Kinder (NICHT mit der Flasche!) bekommen, oder die aus medizinischen Gründen, wie sie in den „akzeptablen medizinischen Gründen zum Zufüttern“ benannt werden, mit künstlicher Säuglingsmilch mit Zufüttermethoden für gestillte Kinder zugefüttert werden.

1. Erster Schritt

„Schriftliche Stillrichtlinien haben, die mit allen MitarbeiterInnen regelmäßig besprochen werden.“

Schriftliche Richtlinien auf der Grundlage der „Zehn Schritte zum erfolgreichen Stillen“ und des „Internationalen Kodex zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten“ tragen zu einer einheitlichen und qualifizierten Stillberatung bei. Sie gewährleisten, dass das gesamte Fachpersonal den gleichen Wissensstand hat, und garantieren auch bei  Personalwechsel die Kontinuität der Stillberatung. Damit wird vermieden, dass widersprüchliche Informationen oder Ratschläge zum Stillen Mütter verunsichern und ihren Stillerfolg gefährden.
	
	Anforderungen
	Beschreibungen des Krankenhauses

	1.1
	Die schriftlichen Stillrichtlinien müssen alle „Zehn Schritte zum erfolgreichen Stillen“ umfassen und die Einhaltung des „Internationalen Kodexes zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten“ (kurz „Kodex“) einschließlich der sich darauf beziehenden WHA-Folgeresolutionen bestätigen (zum Kodex siehe Punkt 11.2).

Diese Richtlinien müssen in ungekürzter Fassung dem gesamten Krankenhauspersonal, das mit Müttern und Babys arbeitet, zugänglich sein.


	

	1.2
	Die Stillrichtlinien müssen in Sprachen vorliegen, die von den meisten Mitarbeiter​Innen und Eltern verstanden werden.


	

	1.3
	Eine Zusammenfassung der Richtlinien zur Stillförderung muss in allen Bereichen des Krankenhauses ausliegen oder aushängen, in denen Mütter, Säuglinge und/oder Kinder versorgt werden, so dass sich auch werdende Eltern sowie deren Besucher​Innen hierüber informieren können. 

Zu diesen Bereichen gehören insbesondere die Wochenstation, alle Säuglingsstationen, der Kreißsaal und die Einrichtungen zur Vorsorge und Behandlung von Schwangeren.

Die Zusammenfassung muss alle Zehn Schritte und die Einhaltung des Kodex erfassen und auf die individuelle Beratung von Müttern, die sich gegen das Stillen entschieden haben, hinweisen.


	

	1.4
	Die schriftlichen Stillrichtlinien müssen regelmäßig auf Aktualität und Wirksamkeit überprüft werden.


	


2. Zweiter Schritt

„Alle MitarbeiterInnen so schulen, dass sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Umsetzung der Stillrichtlinien verfügen.“

Regelmäßige Schulungen in Theorie und Praxis des Stillens stellen sicher, dass das gesamte Personal, das mit Müttern und Kindern arbeitet, immer über den aktuellen Wissensstand zur Stillförderung verfügt.
	
	Anforderungen
	Beschreibungen des Krankenhauses

	2.1
	Einarbeitung

Jedes Teammitglied muss die Bedeutung des Stillens kennen und mit den Richtlinien und Maß​nahmen des Krankenhauses zur Stillförderung vertraut sein. Das gilt sowohl für das ärztliche und das pflegerische Team, als auch für in der Klinik konsiliarisch tätige Kinder- und Frauenärzte sowie Beleghebammen.

Neue MitarbeiterInnen erhalten bei Stellenantritt  eine Einweisung in die Stillrichtlinien und innerhalb von 6 Monaten eine Schulung.

Ein Schulungsplan für neue MitarbeiterInnen ist vorhanden.
	

	2.2
	Schulung

Das Krankenhaus muss dem gesamten Personal, das Mütter und Säuglinge versorgt, innerhalb von 6 Monaten nach Arbeitsbeginn eine Schulung in Theorie und Praxis des Stillens anbieten.

Bei dieser Schulung müssen mindestens 8 der „Zehn Schritte zum erfolgreichen Stillen“ sowie der „Internationale Kodex zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten“ berücksichtigt werden.

Das Schulungs-Curriculum, das die fachlichen Inhalte für jeden einzelnen der „Zehn Schritte zum erfolgreichen Stillen“ und den Kodex als Unterrichtsthema auflistet, liegt vor.
Diese Schulung sollte mindestens 20 Stunden, einschließlich mindestens 3 Stunden Praxisübungen unter Supervision umfassen. Beim Audit darf die Schulung nicht länger als 3 Jahre zurückliegen, es sei denn, dass spätestens nach 3 Jahren mit den regelmäßigen Fortbildungen begonnen worden ist.

Die MitarbeiterInnen müssen bestätigen können, dass sie eine solche Schulung erhalten haben.

Die Pflegedienstleitung kann bestätigen und nachweisen, dass das gesamte ärztliche und pflegerische Team einschließlich der konsiliarisch tätigen Kinder- und FrauenärtzInnen sowie Beleghebammen an diesen Schulungen teilgenommen hat, dadurch mit den Richtlinien zur Stillförderung vertraut ist und sie einheitlich anwenden kann.


	

	2.3
	Fortbildung

Bei Rezertifizierungen sollten für jedes Teammitglied 8 Zeitstunden Fortbildung pro Jahr nachgewiesen werden können. Die Fortbildungen können sowohl intern als auch extern stattfinden.
	

	2.4
	Die MitarbeiterInnen müssen grundlegende Fragen zur Praxis des Stillens und zur Beratung nichtstillender Mütter beantworten können.
	


3. Dritter Schritt

„Alle schwangeren Frauen über die Bedeutung und die Praxis des Stillens informieren.“

Im Rahmen der ambulanten oder stationären Schwangerenbetreuung müssen alle schwangeren Frauen über das Stillen informiert werden.

	
	Anforderungen
	Beschreibungen des Krankenhauses

	3.1
	Frauen, die Schwangerenvorsorge der Klinik (z.B. Hebammensprechstunde, Anmeldung zur Geburt o.ä.) in Anspruch genommen haben, müssen bestätigen können, dass sie in diesem Rahmen über die Bedeutung und die Praxis des Stillens informiert worden sind.

Stationär aufgenommene Schwangere müssen ebenfalls bestätigen können, dass sie über die Bedeutung und die Praxis des Stillens informiert worden sind.


	

	3.2
	Die Inhalte der Gespräche mit Schwangeren über das Stillen  sind in den Stillrichtlinien als Standard festgelegt.

Die befragten Schwangeren müssen 2 der genannten Gründe für das Stillen benennen können:

• Muttermilch ist die normale Säuglingsernährung und ist

auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt.

• Stillen stärkt die Mutter-Kind-Bindung.

• Stillen schützt vor Infektionen (auch durch die besonderen

Eigenschaften der Neugeborenenmilch / des Kolostrums).

• Stillen wirkt sich auch auf die Gesundheit der Mutter

günstig aus.

• Die Bedeutung des ausschließlichen Stillens in den ersten

6 Monaten und des weiteren Stillens entsprechend

der WHO-Empfehlung.

Die befragten Frauen müssen wenigstens 2 der folgenden Themen aus der Praxis des Stillens erläutern können:

• Bedeutung des Hautkontaktes
• Bedeutung des Rooming-in

• Bedeutung des Stillens nach Bedarf

• Wie stellt man sicher, ausreichend Milch zu haben?

• Stillpositionen und Anlegen

	

	3.3
	Für die Information der Schwangeren über das Stillen steht geeignetes schriftliches Informationsmaterial zur Verfügung.


	

	3.4
	Die Informationsgespräche mit den Schwangeren über das Stillen sind zu dokumentieren. Diese Dokumentation muss bei der Geburt zur Verfügung stehen.


	

	3.5
	Der Wunsch einer Frau zu stillen, muss berücksichtigt werden, wenn über den Einsatz eines Sedativums, eines Analgetikums oder eines Anästhetikums während der Wehen oder der Geburt entschieden wird.

Das Personal muss mit den möglichen Auswirkungen solcher Medikamente auf das Stillen vertraut sein.


	

	3.6
	Schwangere Frauen müssen vor mündlicher oder schriftlicher Werbung über künstliche Säuglingsnahrung geschützt werden. Es gibt keine Gruppeninformation zur Flaschenernährung.

Alle befragten Frauen müssen dies bestätigen können.
	


4. Vierter Schritt

„Den Müttern ermöglichen, unmittelbar ab Geburt ununterbrochen Hautkontakt mit ihrem Baby zu haben, mindestens eine Stunde lang oder bis das Baby das erste Mal gestillt wurde.“

Sowohl bei vaginaler Geburt als auch bei Sectio ohne Vollnarkose sollen Mutter und Kind unmittelbar ab der Geburt mindestens eine Stunde ungestört und kontinuierlich Hautkontakt miteinander haben. Das Kind hat primär die Möglichkeit, allein die Brust zu finden und zu erfassen. Der Mutter wird Hilfe beim Positionieren und Anlegen angeboten. Dabei können ihr die Stillzeichen erklärt werden. 

Wegen der psychophysiologischen Bedeutung für Mutter und Kind werden beide vor dem ersten Stillen nicht getrennt und nicht gestört. Erst danach erfolgen die Routinemaßnahmen wie z.B. Wiegen und Messen.
	
	Anforderungen
	Beschreibungen des Krankenhauses

	4.1
	Alle Mütter mit vaginaler Geburt oder mit Sectio ohne Vollnarkose bekommen unmittelbar nach der Geburt ungestörten und ununterbrochenen Hautkontakt mit ihren Babys. 

Die Babys müssen mindestens während der ersten Lebensstunde oder bis sie das erste Mal gestillt wurden bei ihren Müttern im Hautkontakt bleiben.

Innerhalb dieser ersten Stunde muss den Müttern vom Krankenhauspersonal bei Bedarf Hilfe beim Anlegen des Säuglings angeboten werden. 

Erst danach erfolgen Routinemaßnahmen wie z.B. Wiegen und Messen der Babys.


	

	4.2
	Müttern nach Kaiserschnitt-Entbindungen mit Vollnarkose muss der Hautkontakt zu ihrem Baby ermöglicht werden, sobald sie dazu in der Lage sind.


	

	4.3
	Es ist sicherzustellen, dass die Mütter gemeinsam mit ihren Kindern vom Kreißsaal auf die Wochenstation verlegt werden.


	


5. Fünfter Schritt

„Den Müttern korrektes Anlegen zeigen und ihnen erklären, wie sie ihre Milchproduktion aufrechterhalten können, auch im Falle einer Trennung von Ihrem Kind.“

Die meisten Stillprobleme können durch richtiges Anlegen vermieden werden.

	
	Anforderungen
	Beschreibungen des Krankenhauses

	5.1
	Allen Müttern muss das korrekte Anlegen ihrer Kinder zum Stillen gezeigt werden. Die Mütter müssen zeigen bzw. erklären können, worauf sie beim korrekten Positionieren und Anlegen achten müssen.


	

	5.2
	Allen Müttern muss das Entleeren der Brust von Hand korrekt erklärt und gezeigt werden und sie müssen schriftliche Informationen darüber erhalten.


	

	5.3
	Das Pflegepersonal muss allen Müttern während der ersten 6 Stunden nach der Geburt (auch nachts) weitere Unterstützung beim Stillen anbieten.


	

	5.4
	Mütter, deren Kinder gleich nach der Geburt in die Kinderklinik verlegt worden sind, müssen innerhalb von 4 Stunden, spätestens von 6 Stunden nach der Geburt dabei unterstützt werden, ihre Milchproduktion durch häufiges Entleeren der Brust (6-8 mal oder öfter in 24 Stunden, davon mind. 1 mal nachts) in Gang zu bringen und weiter aufrecht zu erhalten.


	

	5.5
	Jedes Teammitglied muss beschreiben und zeigen können, wie es den Müttern das Positionieren, Anlegen und das Entleeren der Brust von Hand zeigt.

 
	

	5.6
	Mütter, die nicht stillen oder die sich für Zwiemilchernährung entschieden haben, werden individuell in der Flaschenfütterung unterwiesen.


	


6. Sechster Schritt

„Neugeborenen weder Flüssigkeiten noch sonstige Nahrung zusätzlich zur Muttermilch geben, außer bei medizinischer Indikation.“

Bei gesunden und reifen Neugeborenen, die nach Bedarf gestillt werden, besteht keine Notwendigkeit des Zufütterns. Nur in wenigen Fällen machen es medizinische Gründe erforderlich, dass Säuglinge zusätzlich zur Muttermilch bzw. Frauenmilch (oder an ihrer Stelle) Flüssigkeiten oder Nahrung erhalten.

Sollte es erforderlich sein, während der Fototherapie bei Neugeborenengelbsucht etwas anderes als Muttermilch zuzufüttern, muss das Stillmanagement überprüft werden. Bei angemessener Unterstützung der Mutter von Geburt an ist auch bei Fototherapie kein Zufüttern von Flüssigkeiten oder Nahrung notwendig.
	
	Anforderungen
	Beschreibungen des Krankenhauses

	6.1
	Bei gestillten Säuglingen, die zusätzlich Flüssigkeit oder sonstige Nahrung erhalten, müssen dafür medizinisch akzeptable Gründe vorliegen (siehe WHO-Kriterien). Diese müssen in der Patientendokumentation ersichtlich und in den Stillrichtlinien verankert sein.

Laut WHO-Kriterien kann Zufüttern in folgenden Situationen notwendig sein:

• Babys, die operiert werden müssen,

• Mangelgeborene (SGA, „small for gestational age“),

• Frühgeborene vor der 32. SSW und unter 1500 g Geburtsgewicht,

• Säuglinge mit unterentwickelten Organfunktionen, die einem Risiko schwerer Hypoglykämie ausgesetzt sind, oder solche, die wegen Hypoglykämie behandelt werden müssen und deren Zustand sich auch bei vermehrtem Stillen oder sonstiger Muttermilchzufuhr nicht bessert,

• Säuglinge, deren Bilirubin-Wert im Blut schon am ersten Tag nach der Geburt steil angestiegen ist,

• Säuglinge mit angeborenen Stoffwechselerkrankungen (z.B. Galaktosämie, Phenylketonurie, Ahornsiruperkrankung),

• Säuglinge, deren Mütter ernsthaft erkrankt sind (z.B. Psychose, Eklampsie, Schock),

• Säuglinge, deren Mütter Medikamente einnehmen müssen, die während der Stillzeit kontraindiziert sind (z.B. zytotoxische Medikamente oder Radiopharmazeutika),

• Säuglinge mit starkem Flüssigkeits- bzw. Gewichtsverlust > 10%, falls es nicht möglich ist, eine ausreichende Flüssigkeits- bzw. Nahrungsversorgung durch häufigeres Anlegen/Abpumpen von

Muttermilch und deren Zufütterung mit Alternativ-Methoden zu gewährleisten.


	

	6.2
	Bei Säuglingen, die medizinisch indiziert zugefüttert werden müssen, müssen Zufüttermethoden für gestillte Kinder verwendet werden.


	

	6.3
	Den MitarbeiterInnen müssen die Ausnahmefälle bekannt sein, in denen es indiziert sein kann, Säuglingen zusätzlich zur Muttermilch bzw. Frauenmilch (oder an ihrer Stelle) Flüssigkeiten oder Nahrung zu geben. 


	

	6.4
	Den MitarbeiterInnen müssen die Gründe dafür bekannt sein, weshalb frühes Zufüttern das erfolgreiche Stillen stört.


	


7. Siebter Schritt

„24-Stunden-Rooming-in praktizieren – Mutter und Kind bleiben Tag und Nacht zusammen.“

Mutter und Kind werden während des Klinikaufenthaltes nicht getrennt, es sei denn, es liegen dringende medizinische Gründe dafür vor. Das 24-Stunden-Rooming-in fördert die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Es regt die Milchbildung an und erleichtert das Stillen nach Bedarf.
	
	Anforderungen
	Beschreibungen des Krankenhauses

	7.1
	Es ist sicherzustellen, dass Mütter und Säuglinge 24 Stunden am Tag zusammen bleiben, wobei das Kind im Säuglingsbettchen oder im Bett der Mutter liegt.

Trennungen dürfen nur aus bedeutsamen Gründen erfolgen, die zu dokumentieren sind.


	

	7.2
	Das Rooming-in muss unmittelbar ab der Geburt beginnen. Nach Sectio unter Vollnarkose muss es beginnen, sobald die Mutter dazu in der Lage ist. 


	

	7.3
	Den Müttern wird erklärt, wie sie sich gemeinsam mit ihrem Baby ausruhen und mit ihm schlafen können.


	


8. Achter Schritt

„Zum Stillen nach Bedarf ermuntern.“

Das Stillen nach Bedarf ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Stillen. Neugeborene brauchen am ersten Lebenstag mindestens sechs bis acht Stillmahlzeiten, ab dem zweiten Lebenstag acht bis zwölf oder mehr Stillmahlzeiten in 24 Stunden. So werden eine schmerzhafte Brustdrüsenschwellung und eine verstärkte Neugeborenengelbsucht in der Regel vermieden und die Milchmenge passt sich gut an die Bedürfnisse des Neugeborenen an.

	
	Anforderungen
	Beschreibungen des Krankenhauses

	8.1
	Den Müttern muss das Stillen nach Bedarf des Kindes und der Mutter erklärt werden. Sie sind auf die individuell unterschiedliche Häufigkeit und Dauer der Stillzeiten und das Cluster-feeding hinzuweisen.


	

	8.2
	Die Mütter müssen auf die Stillzeichen, die ein Baby gibt, wenn es an die Brust möchte, aufmerksam gemacht werden. Es ist den Müttern zu zeigen, wie sie angemessen auf diese Zeichen reagieren können.

Die Mütter müssen mindestens zwei Stillzeichen benennen können.


	

	8.3
	Den Müttern ist zu raten, ihre Babys so oft zu stillen, wie diese hungrig sind und/oder gestillt werden möchten. 

Häufigkeit und Dauer der Stillmahlzeiten werden nicht beschränkt.

Die Mütter können bestätigen, dass ihnen dieses Vorgehen empfohlen wurde.


	

	8.4
	Den Müttern ist zu raten, ihr Kind zu wecken und es anzulegen, wenn es zu lange schläft.

Die Mütter können bestätigen, dass ihnen dieses Vorgehen empfohlen wurde.


	

	8.5
	Den Müttern ist zu raten, ihr Kind dann anzulegen, wenn die Brust spannt, auch wenn das Kind dafür geweckt werden muss.

Die Mütter können bestätigen, dass ihnen dieses Vorgehen empfohlen wurde.


	


9. Neunter Schritt

„Gestillten Säuglingen keine künstlichen Sauger geben.“

Die Gabe von künstlichen Saugern kann bei Stillkindern dazu führen, dass das Saugverhalten ungünstig beeinflusst wird, so dass zum Beispiel die Brustwarzen wund werden. Daher werden Kinder nicht mit der Flasche gefüttert und erhalten keinen Schnuller. Bei Zufütterung aus medizinischen Gründen werden Fütterungsmethoden für gestillte Säuglinge angewendet. Brusthütchen werden nur in begründeten Ausnahmesituationen und bei entsprechender Nachbetreuung verwendet.

	
	Anforderungen
	Beschreibungen des Krankenhauses

	9.1
	Alle Mütter erhalten während des Klinikaufenthaltes von der Klinik keine Schnuller / Beruhigungssauger für ihre Kinder.

Wünscht die Mutter ausdrücklich einen Schnuller für ihr Kind, muss sie diesen selbst mitbringen. 

Es hat in diesem Fall eine Aufklärung durch das Personal über die Risiken des Gebrauchs von Schnullern in der Neugeborenenzeit zu erfolgen.

Die Aufklärung wird in der Dokumentation festgehalten.


	

	9.2
	Den Müttern sind andere Beruhigungsmethoden zu nennen und zu zeigen. Vorgaben hierzu sind in den Stillrichtlinien zu beschreiben.


	

	9.3
	Bei Zufütterung aus medizinischen Gründen müssen Fütterungsmethoden für gestillte Säuglinge verwendet werden. Vorgaben hierzu sind in den Stillrichtlinien geregelt.


	

	9.4
	Stillende Mütter werden auf die Risiken hingewiesen, die mit der Verwendung von Schnullern und Flaschensaugern verbunden sind.

	

	9.5
	Beim Gebrauch von Brusthütchen ist auf strenge Indikationsstellung und Dokumentation zu achten.


	


10. Zehnter Schritt

„Die Mütter auf Stillgruppen hinweisen und die Entstehung von Stillgruppen fördern.“

In Stillgruppen erhalten Mütter wichtige Informationen zum Stillen und werden von Frauen unterstützt, die selbst Erfahrungen im Stillen haben. Studien der letzten Jahre zeigen deutlich, dass sich dies günstig auf eine längere Stilldauer auswirkt.
	
	Anforderungen
	Beschreibungen des Krankenhauses

	10.1
	Das Krankenhaus muss die Mütter vor der Entlassung auf ehrenamtlich tätige Stillgruppen in der Region aufmerksam machen. Hierzu ist schriftliches Informationsmaterial vorzuhalten.


	

	10.2
	Die Mütter werden auf Unterstützungsangebote der Klinik nach der Entlassung aufmerksam gemacht (telefonische Stillberatung, Stillambulanz oder Stillsprechstunde).


	

	10.3
	Die Mütter müssen vor der Entlassung auf die Hebammennachsorge aufmerksam gemacht werden.


	

	10.4
	Die Mütter kennen die Stillempfehlung der WHO (sechs Monate ausschließlich stillen, neben geeigneter Bei- und Familienkost weiterstillen bis zum Alter von zwei Jahren und darüber hinaus).


	


11. Einhaltung des Kodexes zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten

Werbung für künstliche Säuglingsnahrung und das Verteilen von Proben oder auch Portionseinheiten wirken sich negativ auf Stillfrequenz und Stilldauer aus. Durch die Annahme von Geschenken und von Sponsoring z.B. für Fortbildungen entstehen Interessenkonflikte, die sich ebenfalls nachteilig auf die Stillförderung auswirken können. Eine wesentliche Bedingung für die Anerkennung einer Klinik als „Babyfreundliches Krankenhaus“ ist deshalb die Einhaltung der Bestimmungen des Kodexes zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten, der 1981 von der Weltgesundheitsversammlung (World Health Assembly, WHA), dem Parlament der WHO, verabschiedet und seither regelmäßig durch Folgeresolutionen ergänzt und präzisiert wurde. Der ursprüngliche Kodex und die Folgeresolutionen bilden dabei eine Einheit.
	
	Anforderungen
	Beschreibungen des Krankenhauses

	11.1
	Der „Internationale Kodex zur Vermarktung von Muttermilchersatz​produkten“ sowie die sich darauf beziehenden WHA-Folgeresolutionen sind einzuhalten.

Jede Art von Muttermilchersatzprodukten einschließlich Spezialfertignahrung für Säuglinge muss in der gleichen Weise beschafft werden wie alle anderen Nahrungsmittel oder Medikamente.

Der Preis beschaffter Muttermilchersatzprodukte und Spezialfertignahrung für Säuglinge sowie Flaschen und Saugern muss dem üblichen Großhandelspreis entsprechen. Es dürfen keine besonderen Rabatte für diese Produkte in Anspruch genommen werden (Ausnahme: Die Klinik ist Mitglied in einem Verbund und kauft über einen Zentraleinkauf zu Sonderkonditionen ein).

Einkaufsnachweise müssen erbracht werden.


	

	11.2
	Die Richtlinien verbieten alle folgenden 6 Punkte:

1. Das Ausstellen von Plakaten und anderem Material von Herstellern oder Händlern von Muttermilchersatzprodukten, Flaschen, Saugern und Schnullern oder irgendwelches anderes Material, das der Verwendung dieser Produkte Vorschub leistet.

2. Jeglichen direkten oder indirekten Kontakt von Angehörigen dieser Firmen mit Schwangeren oder Müttern.

3. Verteilung von Proben oder Geschenkpaketen mit Muttermilchersatzprodukten, Flaschen oder Saugern oder Werbematerial für diese Produkte an Schwangere, Mütter oder andere Familienmitglieder.

4. Annahme von Geschenken (einschließlich Lebensmitteln), Literatur, Materialien oder Apparaten, oder Unterstützung für Fortbildungen oder Veranstaltungen von diesen Herstellern oder Händlern.

5. Die Zubereitung von künstlicher Säuglingsnahrung irgendjemandem zu zeigen, der das nicht zu wissen braucht. Das schließt ein, dass es keine Gruppenunterweisung zur Flaschenernährung gibt.

6. Annahme von kostenlosen oder verbilligten Muttermilchersatzprodukten oder Waren.


	

	11.3
	Die Richtlinien zum Kodex müssen allen MitarbeiterInnen bekannt sein.

Die MitarbeiterInnen müssen mindestens 2 Gründe nennen können, weshalb es wichtig ist, Müttern keine kostenlosen Proben künstlicher Säuglingsnahrung zu geben.

	

	11.4
	Keiner Mutter werden Werbematerialien für Muttermilchersatzprodukte gezeigt oder gegeben.


	

	11.5
	Flaschen und Dosen von künstlicher Nahrung müssen außer Sichtweite aufbewahrt werden, wenn sie nicht benutzt werden.
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